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(54) Elektrische Leitung

(57) Die elektrische Leitung (2), insbesondere Si-
gnalleitung weist einen elektrischen Leiter (4) und einen
diesen umgebenden Isolationsmantel (8) auf. Die Lei-
tung ist für eine vorgegebene Zugbeanspruchung aus-
gelegt, die zumindest teilweise von dem Isolationsmantel

(8) übernommen wird. Dieser ist hierzu als faserverstärk-
ter Kunststoff mit in einer Kunststoffmatrix (12) eingebet-
teten Kurzfasern (10) ausgebildet. Hierdurch kann der
Nennquerschnitt des Leiters (4) reduziert werden und
der Leiter (4) wird vorzugsweise lediglich im Hinblick auf
die elektrischen Anforderungen ausgelegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektrische Leitung,
insbesondere Signalleitung.
[0002] Elektrische Leitungen, wie beispielsweise Si-
gnalleitungen, die lediglich für den Transport von gerin-
gen Strömen, beispielsweise bis maximal 1 A und bei
Signalleitungen bis maximal 0,5 A ausgelegt sind, wer-
den in vielfältigen Bereichen eingesetzt, u.a. auch in der
Kraftfahrzeugindustrie.
[0003] Aufgrund von Umweltgesichtspunkten werden
speziell in der Kraftfahrzeugindustrie gewichtsreduzierte
Kabel und Leitungen entwickelt, um durch die Gewichts-
ersparnis letztendlich Kraftstoff einsparen zu können.
Hierzu werden heute beispielsweise so genannte Au-
ßendurchmesser-reduzierte Fahrzeugleitungen einge-
setzt, die als FLRY-Leitungen bezeichnet werden. FLRY-
Leitungen sind beispielsweise in der DIN 72551 (Teil 5
und 6) oder der ISO 6722 (Klasse A und B) beschrieben.
Bei diesen FLRY-Leitungen ist insbesondere die Dicke
der Isolierung reduziert. Weiterhin wurden in den vergan-
genen Jahren die Nennquerschnitte der elektrischen Lei-
ter reduziert. Für Signalleitungen liegen heute die typi-
schen Nennquerschnitte bei etwa 0,35 mm2.
[0004] Selbst dieser im Vergleich zu früheren Quer-
schnitten geringe Querschnitt ist im Hinblick auf die elek-
trische Anforderung noch deutlich überdimensioniert,
d.h. die so genannte Stromtragfähigkeit derartiger Si-
gnalleitungen ist deutlich größer als erforderlich. Sie sind
also prinzipiell für höhere Ströme geeignet, obwohl dies
gar nicht erforderlich ist. Allerdings bestimmen die An-
forderungen an die mechanische Stabilität sowie an Ver-
arbeitungseigenschaften, beispielsweise bei der Verle-
gung, den letztendlich gewählten Nennquerschnitt.
[0005] Eine Reduzierung des Nennquerschnitts ist
auch aus Kostengesichtspunkten aufgrund des in den
letzten Jahren deutlich gestiegenen Preises für Kupfer,
dem typischen Leitermaterial, von Interesse.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
elektrische Leitung, insbesondere Signalleitung, anzu-
geben, die im Vergleich zu den heute üblichen Leitungen,
insbesondere den so genannten FLRY-Leitungen, bei
gleicher oder verbesserter mechanischer Belastbarkeit
einen reduzierten Leiterquerschnitt aufweisen.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine elektrische Leitung, insbesondere Signallei-
tung, mit einem elektrischen Leiter und einen diesen um-
gebenden Isolationsmantel, wobei der Mantel aus einem
faserverstärkten Kunststoff besteht und der Kunststoff
hierzu eine Matrix bildet, in der einzelweise und verteilt
Kurzfasern eingebettet sind. Der Leiter, vorzugsweise
ein mehradriger Litzendraht, insbesondere aus Kupfer,
ist dabei unmittelbar vom faserverstärkten Isolations-
mantel umgeben. Weitere Lagen oder ein zusätzlicher
Kabelmantel sind üblicherweise nicht vorgesehen.
[0008] Die Leitung ist üblicherweise für eine vorgege-
bene Zugbeanspruchung ausgelegt, muss also eine vor-
gegebene Zugkraft aufnehmen können, die beispielswei-

se beim Verlegen der Leitung auftreten kann.
[0009] Unter Kurzfasern werden hierbei solche Fasern
verstanden, die als einzelne diskrete kurze Stücke vor-
zugsweise homogen verteilt in der Matrix angeordnet
sind. Die Kurzfasern weisen hierbei Längen bis maximal
5 mm auf.
[0010] Durch die Faserverstärkung des Isolations-
mantels übernimmt dieser eine mechanische Aufgabe
und weist im Vergleich zu nicht faserverstärkten Isolati-
onsmänteln bei bisherigen Signalleitungen eine deutlich
höhere Zugfestigkeit auf. Hierdurch besteht die Möglich-
keit, den Querschnitt des Leiters zu reduzieren, da die
mechanischen Anforderungen quasi auf den Leiter und
den Isolationsmantel aufgeteilt werden. Durch diese
Maßnahme wird der Nennquerschnitt des Leiters vor-
zugsweise um den Faktor 1,5 bis 3, teilweise darüber,
im Vergleich zu bisherigen Leitungen, insbesondere so
genannte FLRY-Leitungen, reduziert. So wird beispiels-
weise der Nennquerschnitt einer herkömmlichen FLRY
0,35-Leitung (also mit Nennquerschnitt von 0,35 mm2)
auf etwa 0,15 mm2 reduziert. Die hier beschriebene Si-
gnalleitung weist daher allgemein im Vergleich zu einer
Leitung mit bis auf die Verwendung des faserverstärkten
Kunststoffes gleichen Aufbau, insbesondere eine FLRY-
Leitung z.B. gemäß DIN oder ISO-Norm, bei gleicher
oder verbesserter mechanischer (Zug-) Belastung einen
um den Faktor 1,5 bis 3 reduzierten Nennquerschnitt auf.
[0011] Von besonderer Bedeutung für die Übernahme
von Zugkräften durch den faserverstärkten Isolations-
mantel ist das spezielle Spannungs-Dehnungs-Verhal-
ten des faserverstärkten Materials des Isolationsman-
tels. Entscheidend ist hierbei, dass das faserverstärkte
Isolationsmaterial bereits bei einer relevanten (geringen)
Dehnung, die die elektrische Leitung bei einer Zugbean-
spruchung zeigt, eine ausreichende Zugspannung auf-
weist. Der relevante Dehnungsbereich liegt hierbei typi-
scherweise unter 10% Dehnung und beispielsweise im
Bereich von etwa 4% Dehnung. D.h. der Isolationsmantel
weist die geforderte Zugfestigkeit bereits bei diesen Deh-
nungswerten von <10% und insbesondere bei etwa 4%
auf.
[0012] Durch das Einbringen der Kurzfasern in einen
geeigneten Kunststoff für den Isolationsmantel zeigt das
faserverstärkte Material üblicherweise eine spezielle
Charakteristik im Spannungs-Dehnungs-Verlauf mit ei-
nem zunächst steilen Anstieg im Dehnungsbereich von
wenigen % bis typischerweise ein zumindest lokales Ma-
ximum im relevanten Dehnungsbereich erreicht wird.
[0013] Als Leiter wird üblicherweise ein Litzenleiter
aus mehreren Einzeldrähten eingesetzt. Für die geringen
Ströme bis etwa maximal 1 A werden üblicherweise Lit-
zenleiter mit 7 oder 19 Einzeldrähten (mehradriger Leiter)
eingesetzt. Alternativ können auch Massivleiter (einadri-
ger Leiter) eingesetzt werden. Die Leiter weisen bei heu-
tigen Leitungen einen Nennquerschnitt typischerweise
von etwa 0,35 mm2, 0,5mm2 oder 0,75 mm2 auf.
[0014] Gemäß einer zweckdienlichen Weiterbildung
ist der Nennquerschnitt des Leiters bei einer vorgegebe-

1 2 



EP 2 299 453 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nen Soll-Stromstärke, für die die Leitung ausgelegt ist,
an das für die elektrische Leitfähigkeit erforderliche Maß
angepasst. Dies bedeutet, dass der Nennquerschnitt
durch die elektrischen Anforderungen bestimmt und zu-
gleich auch festgelegt ist, dass also der Nennquerschnitt
nicht größer gewählt wird als aufgrund der elektrischen
Anforderungen notwendig ist. Der Nennquerschnitt ist
hierbei insbesondere abhängig von der Leitfähigkeit des
Leiters und damit maßgebend von der Materialwahl so-
wie von der Stromstärke und Spannung, für die der Leiter
im Einsatz vorgesehen ist.
[0015] Die Kurzfasern weisen zweckdienlicherweise
eine Länge im Bereich von maximal einigen Millimetern,
vorzugsweise maximal 10 mm und insbesondere maxi-
mal 2 mm auf. Der Durchmesser der Fasern liegt typi-
scherweise im Bereich von einigen 1 Pm bis wenige 100
Pm. Derartige Kurzfasern lassen sich herstellungstech-
nisch einfach verarbeiten.
[0016] Zweckdienlicherweise wird der Isolationsman-
tel durch Extrusion einer Kunststoffmasse erzeugt, in der
die Kurzfasern bereits vor der Extrusion enthalten sind.
Der Isolationsmantel schmiegt sich daher unmittelbar an
den elektrischen Leiter an. Aufgrund der Extrusion wei-
sen die Fasern in Längsrichtung der Leitung in zweck-
dienlicher Ausgestaltung eine Vorzugsrichtung auf.
Durch diese Zwangsorientierung zumindest eines
Großteils der Fasern wird die Zugfestigkeit in Längsrich-
tung der Leitung positiv beeinflusst.
[0017] Vorzugsweise liegt der Anteil der Fasern im Be-
reich von 0,5 Vol.% bis maximal 10 Vol.% vorzugsweise
bis maximal etwa 5 Vol% bezogen auf das Gesamtvolu-
men des Isolationsmaterials. Damit lässt sich eine gute
Zugfestigkeit bei weiterhin guten Isolationseigenschaf-
ten erreichen.
[0018] Als Fasermaterial werden vorzugsweise Glas-
fasern mit Durchmesser im Pm-Bereich eingesetzt. Da-
neben können auch weitere Fasern, wie beispielsweise
Polymerfasern, Zellulosefasern, Kohlefasern, etc. vorge-
sehen sein. Bei Verwendung von Glasfasern liegt deren
Anteil beispielsweise vorzugsweise in einem Bereich von
ca. 0,5 bis 10 Vol.%.
[0019] Vorzugsweise übernimmt der Isolationsmantel
einen Bereich von 20 bis 80 % und insbesondere mehr
als 40 % der vorgegebenen Zugbeanspruchung, d.h. er
ist für die Aufnahme eines vergleichsweise großen An-
teils an der vorgegebenen Zugbeanspruchung ausge-
legt. Vorzugsweise übernimmt der Isolationsmantel ei-
nen größeren Anteil als der elektrische Leiter Die ver-
bleibende restliche Zugbeanspruchung trägt der elektri-
sche Leiter selbst. Die vorgegebene Zugbeanspruchung
liegt hierbei beispielsweise bis zu 500 N und insbeson-
dere bei etwa lediglich 70 N, d.h. die Leitung muss einer
Zugkraft von maximal 500 N bzw. maximal 50 - 100 N
standhalten können. Dies bedeutet, sie darf bei einer der-
artigen Zugbeanspruchung - mit den entsprechenden Si-
cherheitstoleranzen - keine mechanische Schädigung
erfahren. Die Leitung verformt sich daher im Wesentli-
chen elastisch, lediglich eine geringe plastische Verfor-

mung ist zulässig. Diese hohe mechanische Zugfestig-
keit zeigt der Isolationsmantel dabei bereits insbesonde-
re im relevanten Dehnungsbereich von kleiner 10% Deh-
nung.
[0020] Die Leitung für geringe Ströme zeigt typischer-
weise weiterhin zumindest eine Anzahl der folgende
Merkmale vorzugsweise alle Merkmale in Kombination:

- Die Leitung ist für einen Strom kleiner 1A und vor-
zugsweise als Signalleitung für einen Signalstrom
kleiner 0,5 A ausgelegt;

- der Nennquerschnitt des Leiters beträgt maximal 2
mm2 und liegt vorzugsweise unter 1 mm2, bei der
Verwendung für Signalleitungen und Kupfer als Lei-
termaterial liegt er vorzugsweise im Bereich von un-
ter 0,25 mm2;

- der Außendurchmesser der Leitung beträgt maximal
1 bis 4 mm und liegt vorzugsweise bei maximal 1 bis
2 mm. Je nach Anwendungsfall kann hierbei vorge-
sehen sein, dass zusammen mit der Reduzierung
des Leiterquerschnitts auch der Gesamt-Außen-
querschnitt reduziert wird. Alternativ kann jedoch
auch der Außenquerschnitt beibehalten werden, bei-
spielsweise für den Einsatz bei Durchführungen mit
definierten Öffnungsdurchmessern, um den Außen-
durchmesser also an vorgegebene Loch-Geometri-
en anzupassen. In diesem Fall wird dann die Redu-
zierung des Leiterquerschnitts durch eine größere
Wanddicke des Isolationsmantels kompensiert;

- die Wanddicke des Isolationsmantels liegt im Be-
reich typischerweise bis maximal 0,7 mm und vor-
zugsweise bei lediglich 0,2 bis 0,3 mm;

- als Kunststoffmaterial wird ein extrudiertes Material,
insbesondere ein PVC, verwendet. Bevorzugt wer-
den derartige Isolationsmaterialien eingesetzt, die
neben den Fasern keine hohen Anteile weiterer Füll-
stoffe, insbesondere mineralische Füllstoffe, wie bei-
spielsweise Flammschutzmittel, enthalten. Dadurch
ist der Füllstoffgehalt, d.h. der Anteil der in der Kunst-
stoff-Matrix eingebetteten Fasern, Partikel und son-
stiger Stoffe, gering gehalten, um die Isolationsei-
genschaften nicht negativ zu beeinflussen.

[0021] Als Leitermaterial wird vorzugsweise Kupfer
eingesetzt. Alternativ hierzu können auch andere Leiter-
materialien eingesetzt werden, insbesondere solche mit
gegenüber Kupfer erhöhter Zugfestigkeit.
[0022] Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung weiter-
hin gelöst durch ein Verfahren gemäß Anspruch 11, wo-
nach vorgesehen ist, dass bei der Auslegung einer elek-
trischen Leitung der Nennquerschnitt des Leiters gegen-
über einer vergleichbaren Leitung ohne faserverstärkten
Kunststoff reduziert ist, unter Berücksichtigung, dass zu-
mindest ein Teil einer vorgegebenen Zugbelastung
durch den faserverstärkten Kunststoff übernommen
wird. Unter vergleichbarer Leitung wird hierbei verstan-
den, dass die beiden Leitungen für vergleichbare, insbe-
sondere gleiche mechanische (Zug-)belastungen aus-
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gelegt sind und einen bezüglich ihrer Architektur / Struk-
tur gleichen Aufbau zeigen. Die Leitung unterscheidet
sich von der vergleichbaren Leitung insbesondere ledig-
lich durch den Isolationsmantel (faserverstärkt) und
durch den verringerten Leiter- und vorzugsweise auch
Leitungsdurchmesser.
[0023] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird an-
hand der Figuren näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine vereinfachte, schematische Quer-
schnittsdarstellung einer Leitung, insbesonde-
re einer Signalleitung und

Fig. 2 zeigt ein beispielhaftes Zugkraft-Dehnungs-
Diagramm.

[0024] Eine elektrische Leitung 2 umfasst im Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Figur 1 einen elektrischen Litzen-
leiter 4, der aus insgesamt sieben Einzeldrähten 6 gebil-
det ist. Die Einzeldrähte 6 sind hierzu miteinander verseilt
und bestehen beispielsweise aus Kupfer. Der Litzenleiter
4 ist von einem Isolationsmantel 8 umgeben, in dem -
hier nur stark vereinfacht und schematisch dargestellt -
Kurzfasern 10 in einer Kunststoffmatrix 12 eingebettet
sind. Falls eine glatte Außenoberfläche ohne Faseranteil
gewünscht oder erforderlich ist, so ist vorzugsweise um
den Isolationsmantel 8 herum eine faserfreie Kunststoff-
haut vorgesehen oder ein zusätzlicher Mantel. Die Lei-
tung wird vorzugsweise in der in der Figur dargestellten
Variante als Einzel-Rundleitung ohne weitere Elemente,
wie beispielsweise zusätzliche Zugentlastungsfäden,
etc. ausgebildet. Die dargestellte Signalleitung wird in-
nerhalb eines Kraftfahrzeug-Bordnetzes beispielsweise
gemeinsam mit weiteren Leitungen verlegt.
[0025] Alternativ können bereits mehrere dieser Lei-
tungen vorkonfektioniert von einem gemeinsamen
Schutzmantel umgeben sein.
[0026] Die hier beschriebene Leitung 2 mit dem durch
die eingebetteten Kurzfasern 10 verstärkten Isolations-
mantel weist im Vergleich zu den bisherigen derartigen
Leitungen ohne faserverstärkten Isolationsmantel meh-
rere Vorteile auf. So kann weiterhin das im Hinblick auf
die elektrischen Eigenschaften besonders geeignete
Kupfer mit seiner guten Leitfähigkeit eingesetzt werden.
Durch die Reduzierung des Nennquerschnitts auf das
für die elektrischen Eigenschaften erforderliche Maß ist
zugleich eine deutliche Kostenreduzierung erzielt. Die
mechanische Funktion der Zugfestigkeit wird nämlich
von dem teuren Kupfermaterial auf den vergleichsweise
günstigen faserverstärkten Kunststoff übertragen. Wei-
terhin kann die Leitung mit den üblichen Verfahren her-
gestellt und verarbeitet werden. Sowohl das Extrusions-
verfahren ist problemlos mit den Fasern möglich. Auch
die Verlegung der Leitung, das Anschließen von Stek-
kern, etc. erfordert keine neuen Prozesstechnologien, da
lediglich die Leiterquerschnitte reduziert sind. Es sind da-
her auch keine Probleme aufgrund eines Technologie-
wechsels beispielsweise bei der Kontaktierung, wie z.B.
Korrosion, etc. zu erwarten. Da beim Anschließen eines

Kontaktelements beispielsweise über eine Crimp-Ver-
bindung diese auch am Isolationsmantel eingreift, wird
automatisch auch eine mechanische Krafteinleitung über
die Crimp-Verbindung in den Isolationsmantel erfolgen.
[0027] In dem in der Figur 2 dargestellten Diagramm
ist das Zusammenspiel zwischen dem Isolationsmantel
8 und dem Litzenleiter 4 im Hinblick auf die Übernahme
einer Zugkraft skizziert. In dem Diagramm ist auf der ver-
tikalen Achse die ausgeübte Zugkraft und auf der hori-
zontalen Achse die Dehnung aufgetragen. Die untere
Kurve zeigt hierbei das Kraft-Dehnungs-Verhalten eines
beispielhaften Isolationsmantels 8 aus einem thermopla-
stischen Thermoplastischer Elastomer (TPE) mit einer
minimalen Wandstärke von etwa 0,2 mm, die einen Lit-
zenleiter mit einer Nennquerschnittsfläche von etwa 0,22
mm2 umgibt, so dass die Gesamtquerschnittsfläche des
Isolationsmantels etwa bei 0,5 mm2 liegt. Die mittlere
Kurve zeigt das Kraft-Dehnungs-Verhalten eines bei-
spielhaften Cu-Litzenleiters mit einem Nennquerschnitt
von 0,22 mm2. Diese Kurve zeigt das typische Span-
nungs-Dehnungs-Verhalten von Kupfer, dessen Zugfe-
stigkeit üblicherweise bei etwa 230 N/mm2 liegt. Die ober-
ste Kurve zeigt eine rechnerische Überlagerung der bei-
den Kurven für den Litzenleiter 4 und für den Isolations-
mantel 8.
[0028] Typische Anforderungen verlangen, dass eine
derartige Leitung 2 einer Zugkraft von 70 N stand halten
muss. Wie aus der oberen überlagerten Kurve zu ent-
nehmen ist, wird dies durch das Zusammenwirken des
Isolationsmantels 8 mit dem Litzenleiter 4 problemlos bei
einem relevanten Dehnungsbereich von etwa 5% er-
reicht. Dies zeigt also, dass durch die spezielle Wahl des
Isolationsmantels 8 und dessen guten mechanischen Ei-
genschaften im Hinblick auf die Zugfestigkeit eine deut-
liche Querschnittsreduzierung des Leiters 4 von den heu-
te üblichen Nennquerschnitten von 0,35 mm2 erreicht.
[0029] Das für den Isolationsmantel 8 verwendete fa-
serverstärkte Material zeigt allgemein vorzugsweise im
Dehnungsbereich < 15% und - insbesondere bei einem
hohen Faseranteil - auch bei Dehnungswerten von deut-
lich unter 10% ein Maximum im Spannungs-Dehnungs-
Verhalten. Zusammen mit einem hohen Elastizitätsmo-
dul bei geringen Dehnungen im Bereich beispielsweise
bis 5% Dehnung wird insgesamt ein sehr gutes mecha-
nisches Spannungs-Dehnungs-Verhalten des Isolati-
onsmantels 8 erreicht.
[0030] Damit zeigt das faserverstärkte Isolationsma-
terial ein deutlich unterschiedliches charakteristisches
Verhalten zu üblichen nicht faserverstärkten Isolations-
materialien wie beispielsweise PVC, welches einen kon-
tinuierlichen Anstieg der Zugfestigkeit bis hin zu seiner
Reißdehnung bei etwa 300 % Dehnung aufweist. In dem
für die Leitung 2 im Hinblick auf die Zugfestigkeit rele-
vanten Dehnungsbereich von < 10% zeigt dabei ein sol-
ches herkömmliches Isolationsmaterial erst einen Bruch-
teil seiner maximalen Zugfestigkeit.
[0031] Allgemein gilt die Relation, dass mit zunehmen-
den Faseranteil die maximale Zugspannung des faser-
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verstärkten Materials zunimmt bei gleichzeitiger Abnah-
me der Reißdehnung. Untersuchungen haben gezeigt,
dass ein guter Kompromiss zwischen einer ausreichen-
den Reißdehnung und einer möglichst guten Zugspan-
nung bei bereits geringen Dehnungswerten mit geringen
Faseranteilen erreicht werden können.
[0032] Über die speziellen Eigenschaften des jeweils
gewählten faserverstärkten Isolationsmaterials und des-
sen Querschnittsfläche (also die Wahl der Wandstärke
des Isolationsmantels 8) lässt sich eine Zugkraft-Aufnah-
mefähigkeit des Isolationsmantels 8 entsprechend den
jeweiligen Anforderungen und insbesondere auch in Ab-
hängigkeit des gewählten Leiterquerschnitts einstellen.
Geht man beispielsweise von einer vorgegebenen Zug-
kraft in Höhe von 70 N und der Verwendung von einem
Kupfer-Litzenleiter mit 0,13 mm2 Querschnittsfläche aus,
so kann der Litzenleiter 4 bei der typischen Kupfer-Zug-
festigkeit von 230 N/mm2 lediglich etwa 29,9 N an Zug-
kraft übernehmen. Der Rest muss daher vom Isolations-
mantel übernommen werden.

Patentansprüche

1. Elektrische Leitung (2), insbesondere Signalleitung,
mit einem elektrischen Leiter (4) und einem diesen
umgebenden Isolationsmantel (8), wobei die Leitung
(2) für eine vorgegebene Zugbeanspruchung aus-
gelegt ist, die zumindest teilweise von dem Isolati-
onsmantel (8) aufnehmbar ist, der hierzu aus Kunst-
stoff als Matrix (12) mit darin einzelweise und verteilt
eingebetteten Kurzfasern (10) ausgebildet ist.

2. Leitung (2) nach Anspruch 1,
bei der der Nennquerschnitt des Leiters (4) bei einer
vorgegebenen Soll-Stromstärke, für die die Leitung
(2) ausgelegt ist, auf den für die elektrische Leitfä-
higkeit erforderlichen Nennquerschnitt begrenzt ist.

3. Leitung (2) nach Anspruch 1 oder 2,
bei der die Kurzfasern (10) eine Länge im Bereich
von maximal einigen Millimetern haben.

4. Leitung (2) nach Anspruch 3,
bei der die Länge maximal 10 mm, vorzugsweise
maximal 2 mm beträgt.

5. Leitung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
bei der die Kurzfasern (10) in Längsrichtung der Lei-
tung (2) ausgerichtet sind.

6. Leitung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
bei der der Isolationsmantel (8) durch Extrusion einer
Kunststoffmasse mit bereits darin enthaltenen Kurz-
fasern (10) ausgebildet ist.

7. Leitung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
bei der der Anteil der Kurzfasern (10) im Bereich von
0,5 Vol.% bis maximal 10 Vol.% bezogen auf das
Gesamtvolumen des Isolationsmantels (8) liegt.

8. Leitung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
bei dem der Isolationsmantel (8) für eine Zugbean-
spruchung im Bereich von 20 bis 80 % der vorgege-
benen Zugbeanspruchung ausgelegt ist.

9. Leitung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
die für eine vorgegebene Zugbeanspruchung von
bis zu etwa 500 N und insbesondere von etwa 50
bis 100 N ausgelegt ist.

10. Leitung (2) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
die in Kombination folgende Merkmale aufweist:

- sie ist für einen Strom kleiner 1A ausgelegt,
- der Nennquerschnitt des Leiters beträgt maxi-
mal 2mm2 und liegt vorzugsweise unter 1mm2,
- der Außendurchmesser beträgt maximal 1 bis
4 mm und vorzugsweise maximal 1 bis 2 mm
- der Isolationsmantel (8) weist eine Wanddicke
auf, die im Bereich bis maximal 0,7 mm liegt,
- als Kunststoff wird ein extrudierbares Material,
beispielsweise ein Thermoplast, insbesondere
ein PVC verwendet.

11. Verfahren zur Auslegung einer elektrischen Leitung
(2) mit einem elektrischen Leiter (4) und einem die-
sen umgebenden Isolationsmantel (8) aus einem fa-
serverstärkten Kunststoff mit darin einzelweise und
verteilt eingebetteten Kurzfasern (10), wobei die Lei-
tung (2) für eine vorgegebene Zugbelastung ausge-
legt wird, die teilweise vom Isolationsmantel (8) auf-
nehmbar ist und wobei der Nennquerschnitt des Lei-
ters (4) gegenüber einer im Hinblick auf den Aufbau
und der mechanischen Belastbarkeit vergleichbaren
Leitung jedoch ohne faserverstärkten Kunststoff re-
duziert wird.

12. Verwendung einer Leitung (2) nach einem der An-
sprüche 1 bis 10 oder einer nach Anspruch 11 aus-
gelegten Leitung (2) in einem Kraftfahrzeug.
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